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Uber in Frankreich - freie Mitarbeiter sind
Arbeitnehmer

Arbeitsrecht

Nun ist es offiziell: Uber-Fahrer gelten in Frankreich als Arbeitnehmer.

Dies hat der oberste Gerichtshof in Frankreich mit einem Urteil vom 4. März 2020 bestätigt. Es folgt
somit dem Pariser Berufungsgericht, das bereits im Januar 2019 diese Position vertreten
hatte. Entscheidend war die Frage, ob ein Unterordnungsverhältnis zwischen einem Uber-Fahrer
und der digitalen Plattform besteht. Uber argumentierte damit, dass die Fahrer nicht verpflichtet
sind, sich bei der App anzumelden, und es keine Sanktion gibt, falls sie sich nicht anmelden.

Dies reichte aber bei weitem nicht aus, um anderen markanten Aspekten entgegenzuwirken, wie z.
B. die Tatsache, dass der Fahrer keine Möglichkeit hatte, einen eigenen Kundenstamm
aufzubauen, er die GPS-Anweisungen der App befolgen musste und sanktioniert werden konnte,
wenn er die Verhaltensanweisungen von Uber nicht beachten hatte. Zuvor hatte das oberste
Gericht bereits eine ähnliche Entscheidung bezüglich Fahrradkurieren eines
Essenslieferdienstes getroffen.

Auch wenn dieses Urteil nur einzelne Fahrer betrifft, so dürfte es doch ein Auslöser für zahlreiche
Klagen sein. Der oberste Gerichtshof ist sich der Bedeutung seines Urteils sehr wohl bewusst und
hat deshalb auf seiner Webseite entsprechende Erläuterungen sowohl in Französisch, als auch
in Englisch und Spanisch zur Verfügung gestellt. 
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https://www.courdecassation.fr/IMG/20200304_arret_uber_english.pdf
https://avocat.de/Digitale-Plattformen-2-zu-0-fuer-die-Mitarbeiter%21_1334.html?PHPSESSID=ec2224e1d400028cd061c4e5f51c92c4
https://avocat.de/Donnerschlag-in-der-Welt-der-digitalen-Plattformen-Fahrradkuriere-sind-ganz-normale-Arbeitnehmer!_1319.html?PHPSESSID=ec2224e1d400028cd061c4e5f51c92c4
https://avocat.de/Donnerschlag-in-der-Welt-der-digitalen-Plattformen-Fahrradkuriere-sind-ganz-normale-Arbeitnehmer!_1319.html?PHPSESSID=ec2224e1d400028cd061c4e5f51c92c4
https://www.courdecassation.fr/IMG/20200304_notice-explicative_arret_19-13.316.pdf
https://www.courdecassation.fr/IMG/20200304_arret_uber_note_%20ENGLISH.pdf
https://www.courdecassation.fr/IMG/20200304_note_UBER_espanol.pdf
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